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Vorwort

Liebe Leserin
Lieber Leser

Es gibt in unserem Kanton wohl kaum ein anderes Tier, das die Gemüter so
stark erregt wie der heimische Biber. Um ihn je zu erblicken, benötigt man

gute Ortskenntnisse, den Biss, sich nachts oder noch vor Sonnenaufgang auf
die Pirsch zu begeben, und ein Quäntchen Glück gehört auch dazu. Die Spuren,
die der Biber hinterlässt, sind jedoch allgegenwärtig; zur Freude der einen und

zum Leidwesen der anderen. Grundsätzlich geniesst der am Wasser lebende
Pflanzenfresser in der Bevölkerung eine grosse Akzeptanz. Viele Menschen er-
freuen sich am geschützten Tier und anerkennen seine Aktivitäten als positiven
Beitrag zur angestrebten Biodiversität unserer Landschaft. Diese Einschätzung
darf man durchaus teilen. Gleichzeitig gilt es aber festzustellen, dass der Biber
zunehmend Schäden sowohl an land- und forstwirtschaftlichen Flächen als auch

an Infrastrukturen wie z.B. Strassen, Dämmen und Drainagen verursacht. So

war und ist der Biber aus unterschiedlichen Gründen ein umstrittener Zeitge-
nosse und somit gut geeignet, eine steile Karriere in der politischen Debatte
zu durchlaufen.

Vor 200 Jahren wurde der Biber in unseren Breitengraden ausgerottet. Damals
wurde er wegen seines schönen Pelzes und seines bekömmlichen Fleisches

bejagt. Die geglückte Wiederansiedlung des Bibers in Europa, der Schweiz und

im Speziellen im Kanton Thurgau während den 70er Jahren, ist ein Erfolg, über
den wir uns auch heute noch freuen dürfen. Der wachsenden Population und

den daraus resultierenden Konflikten müssen wir allerdings unser Augenmerk
schenken.

Das Zusammenleben zwischen Mensch, Tier und Natur erfordert Respekt, Tole-

ranz und ein gutes Mass an Eigenverantwortung. Zusätzlich sind Bund und Kan-

tone in der Pflicht, ein ausgewogenes Bibermanagement anzubieten, welches

vorbeugende Massnahmen, die Information der Bevölkerung und eine einfach
umsetzbare Bestandsregelung vorsieht. Diese Massnahmen bedeuten nicht die

Kündigung der Daseinsberechtigung des Bibers - ganz im Gegenteil!

Departement für Justiz und Sicherheit
Die Departementschefin

Cornelia Komposch
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